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- Gemeinderat – 

Beschlussvorlage 
Für die Sitzung des Gemeinderates am: 28.04.2025 

  öffentlich 
  nichtöffentlich  
  zur Veröffentlichung geeignet ab       

Tagesordnungspunkt:  
Einreicher:  
Vorberatung mit: 

7.5 
Bürgermeister 
Hauptausschuss 

 
am: 21.01.2025 
am: 20.01.2025 

Gegenstand der Beschlussvorlage 
Benutzungsordnung für das Freibad der Gemeinde Burkhardtsdorf - Haus- und Badeordnung 
 

Beschlussvorschlag: 
Der Gemeinderat der Gemeinde Burkhardtsdorf beschließt die anliegende Benutzungsordnung für das Freibad der 
Gemeinde Burkhardtsdorf - Haus- und Badeordnung.  
 

Burkhardtsdorf, den 16.04.2025 
 

 
 
 
gez. Jörg Spiller 
Bürgermeister 
 

 

 

    

Beschlusstext (falls abweichend vom Beschlussvorschlag): 
  

 

Abstimmungsergebnis: 
Von 17 gesetzlichen Stimmen waren: 

    anwesend       Ja- Stimmen 
    davon befangen       Nein- Stimmen 
    stimmberechtigt       Stimmenenthaltung 
 

Der Beschlussvorschlag des Gemeinderates der Gemeinde Burkhardtsdorf ist damit 
mit Beschlussnummer       

 unverändert angenommen 
 in veränderter Form angenommen 
 abgelehnt 

 
 

  



Seite 2 des Beschlussvorschlages zu TOP 7.5 der Sitzung des Gemeinderates am 28.04.2025 

Erläuterung: 
In Auswertung der Freibadsaison 2024 hat der Hauptausschuss am 20.01.2025 dahingehend beraten, die 
Öffnungszeiten des Freibades Burkhardtsdorf von Saisonbeginn (in der Regel 15.05.) bis 31.05. und ab 01.09. bis 
Saisonende (in der Regel 15.09.) wochentags (Montag – Freitag) von 11:00 Uhr bis 18:00 Uhr festzulegen. 
Erfahrungsgemäß beschränkt sich die abendliche Nutzung im Mai und September aufgrund der Witterung auf 
wenige Personen. Ein Offenhalten ist in diesen Zeiträumen wirtschaftlich nicht begründbar. Damit einher geht der 
Geltungszeitraum des ermäßigten Abendtarifs ab 16:30 Uhr (1,5 Stunden vor Schließung des Bades). An den 
Wochenenden ist das Bad bis 19:30 Uhr geöffnet. 

 

Finanzielle Auswirkungen: 
Investitionen:  
keine 
 
Folgekosten:  
keine 
 
doppische Auswirkung:  
keine 
 
steuerliche Auswirkung:  
keine 

 
 


